
Stadt  Bergneustadt 
 

Bergneustadt, 20.04.2021 
 
 
An die 
 
Mitglieder  
 
des Rates  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 
zur  4. Sitzung des Rates 

Tag und Stunde: 21.04.2021, 18:00 Uhr 

Sitzungsort: Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, Kölner Str. 260 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anhand der folgenden Tagesordnungspunkte bitte ich zu prüfen, ob bei Ihnen zu einzelnen 
Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach  § 31 der Gemeindeordnung vorliegen. 
 
In öffentlicher Sitzung können befangene Ratsmitglieder unter den Zuhörern Platz nehmen, 
während in nichtöffentlicher Sitzung der Raum vor Behandlung des Punktes verlassen werden 
muss. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
   

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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Tagesordnung: 
 

der 4. Sitzung des Rates 
der Stadt Bergneustadt 

am 21.04.2021 
 

TOP Beschluss- 
Vorl.-Nr. 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes 

 
Öffentliche Sitzung 
 

1.   Umbesetzung von Gremien und Ausschüssen 

   
2. 0078/2021 Bestellung von Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern in 

den Aufsichtsrat der OVAG Oberbergischen Verkehrsgesellschaft 
mbH 

   
3. 0076/2021 Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in 

der offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 
Betreuungsangeboten der Primarstufe im Zuge von COVID-19 für 
den Monat Februar 2021 

   
4. 0079/2021 Antrag der SPD- und FDP-Fraktion betr. Ausschreibung der Stelle 

einer/s Beigeordneten vom 30.03.2021 

   
5. 0080/2021 Antrag der FDP-Fraktion betr. Prüfung weiterer Stromtankstellen 

für E-Autos vom 11.04.2021 

   
6. 0082/2021 Antrag der UWG-Fraktion betr. Brennpunkte in Bergneustadt 

vom 09.04.2021 

   
7. 0083/2021 Antrag der UWG-Fraktion betr. beschädigte Platte im 

Burgbrunnen am Kirchplatz in der Altstadt vom 09.04.2021 

   
8. 0084/2021 Antrag der CDU-Fraktion betr. Erstellung eines 

Naherholungskonzeptes zum Ausbau und Vernetzung der 
städtischen Parkanlagen vom 11.04.2021 

   
9.   Vorstellung Moschee durch den Moscheeverein 

   
10.   Flüchtlinge / Asyl 

   
11.   Mitteilungen 
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11.1. 0075/2021 Haushaltsplan 2021  
hier:  Ermächtigungsübertragungen 2020 

   
11.2. 0074/2021 Haushaltsplan 2020  

hier:  nicht erhebliche über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen 

   
12.   Anfragen, Anregungen, Hinweise 

   
12.1. 0081/2021 Anfrage der FDP-Fraktion betr. Absenkung von Bordsteinen an 

der Ampelkreuzung Berg-/Steinstraße vom 15.02.2018 (Rat v. 
28.02.2018, TOP 11) 

   
12.2.   Anfragen des Stv. Gauer betr. Kontrollen der 

Kreispolizeibehörde/Instandsetzung der L173/Internetausbau 
Niederrengse 

   
12.3.   Anfrage der Stv. Schmid betr. Sprengungen im Steinbruch 

   
12.4.   Anregung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betr. Verringerung 

des zusätzlichen Flächenbedarfs für Parkplätze in der Grünanlage 
Talstraße 

   
12.5.   Anfrage des Stv. Kämmerer betr. Coronastrafen durch das 

Ordnungsamt 

   
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

13. 0085/2021 Regionale 2025 Auftragsvergabe Stadtteilarchitekt 

   

14.   Berichte aus den Gremien 

   

15.   Mitteilungen 

   

15.1. 0077/2021 Neuaufnahme, Umschuldung oder Prolongation von Darlehn im 
Jahr 2020 

   

16.   Anfragen, Anregungen, Hinweise 

   

 
 
 



 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 24.03.2021 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0078/2021 

FB 2/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 14.04.2021 Vorberatung 

Rat 21.04.2021 Entscheidung 

 

Beschlussvorlage 
 
 
Bestellung von Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern in den Aufsichtsrat der OVAG 
Oberbergischen Verkehrsgesellschaft mbH 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat bestellt folgende Arbeitnehmervertreter/innen aus der am 14.01.2021 von den 

Beschäftigten der OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH gewählten Vorschlagsliste in 

den Aufsichtsrat der Gesellschaft: 

 

Mitglieder Ersatzmitglieder 

1. Arhelger, Susanne 1. Uhl, Pia 

2. Föhlisch, Dominic 2. Wiest, Edgar 

3. Schöler, Andreas 3. Schaldach, Thomas 

4. Steinbach, Wilfried 4. Bullach, Andrej 

5. Vogel, Ricarda 5. Gründel, Anna-Lena 

 
 
 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 
Zum 11.02.2015 trat eine Änderung der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in § 108a in Kraft, 
durch die die Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Aufsichtsräten geregelt wird. Die auf 
Grund des § 108a Abs. 6 GO NRW erlassene Wahlverordnung für Arbeitnehmervertreterinnen 
und Arbeitnehmervertreter in fakultativen Aufsichtsräten (AvArWahlVO) trat zum 21.02.2015 in 
Kraft.  
 
Das weitere Verfahren zur Wahl beziehungsweise Bestellung der Arbeitnehmervertreter/innen 
ist in der GO NRW wie folgt geregelt: 
 
Nach der AvArWahlVO wählen die Beschäftigten der Gesellschaft eine Vorschlagsliste der in 
den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter/innen. Der Kreistag 
beziehungsweise der Rat des kommunalen Gesellschafters bestellt anschließend nach § 108a 
Abs. 3 GO NRW mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder die zu entsendenden 
Aufsichtsratsmitglieder aus dieser Liste. Ebenso haben die kommunalen Gremien das Recht, mit 
der entsprechenden Mehrheit sämtliche Vorschläge der Liste zurückzuweisen und eine 
Neuwahl zu verlangen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus § 108a GO NRW.   
 
Sind in einer Gesellschaft mehrere kommunale Gesellschafter mit mehr als 50 % der Anteile 
beteiligt, bedarf die Bestellung nach § 108a Abs. 9 Nr. 1 GO NRW übereinstimmender 
Beschlüsse der Kommunalgremien mindestens so vieler kommunaler Gesellschafter, dass 
hierdurch insgesamt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung repräsentiert wird.  
 
Nach dem Gesellschaftsvertrag entspricht die Amtszeit der Arbeitnehmervertreter/innen der 
Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder.  
 
Das betriebliche Wahlverfahren der OVAG-Beschäftigten für eine Vorschlagsliste hat ergeben, 
dass für die jetzige Amtsperiode alle 5 möglichen Sitze besetzt werden können. Die 
Personalbögen der zur Wahl stehenden Arbeitnehmervertreter/innen sind als nichtöffentliche 
Anlage beigefügt.  
 
Den übrigen kommunalen Gesellschaftern werden gleichlautende Beschlussvorlagen 
unterbreitet. 
 
 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 

 



 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 22.03.2021 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0076/2021 

FB 3 /   öffentlich 

 
 
Zur Genehmigung gemäß § 60 GO NRW an den  
 

Rat 21.04.2021 

 
Gem. § 60 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 GO NRW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung getrof-
fen: 
 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der offenen Ganztagsschule 
sowie außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe im Zuge von COVID-19 für 
den Monat Februar 2021 
 
Die Stadt Bergneustadt setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der örtlichen Sat-
zung für die Inanspruchnahme von 
 
- Angeboten gemäß § 9 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule 

und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterricht-
liche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 
Nr. 2) 

 
- sowie Verpflegungskostenentgelt 
 
im und für den Zeitraum vom 01. bis 28. Februar 2021 aus. Dies geschieht unabhängig davon, 
ob in diesem Zeitraum eine Betreuung in Anspruch genommen wird. 
 
Diese Entscheidung ergeht als dringliche Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 
GO NRW und ist dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
 
 
 

Datum 
 
 

  

Bürgermeister   
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- 2 - 
 
 

Datum 
 
 

 Datum 

Stadtverordneter  Stadtverordneter 
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Erläuterungen: 
 
Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. Dezember 2020 eine aufsicht-
liche Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 
IfSG) im Land Nordrhein-Westfalen erlassen. Durch Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierun-
gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur vom 7. Januar 
2021 (GV. NRW. S. 19b), die zuletzt durch die zweite Verordnung zur Änderung der Coronabe-
treuungsverordnung vom 12. März 2021 (GV. NRW. S. 254b) geändert worden ist, wurde die 
Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen verlängert, durch Ausnahmeregelungen 
erweitert und auf eine neue rechtliche Grundlage gesetzt. 
 
Daher soll auf die Erhebung der entsprechenden Elternbeiträge von allen Beitragspflichtigen für 
den Monat Februar 2021 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, für die oder für de-
ren Kinder eine Ausnahmeregelung nach der Coronabetreuungsverordnung gilt und deren Kin-
der einen entsprechenden Betreuungsanspruch wahrnehmen. 
 
In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positives Signal und 
eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu 
schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist durch eine Dringlichkeitsent-
scheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragsflicht für den Monat Feb-
ruar 2021 zu schaffen. 
 
Die Stadt Bergneustadt verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch später im 
Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den Februar 2021. 
 
Die bereits abgebuchten Elternbeiträge OGS inkl. Verpflegungskostenentgelt für Februar 2021 
sollen mit den Elternbeiträgen OGS und Verpflegungskostenentgelt für März 2021 verrechnet 
werden. 
 
Wenn man die Sollstellung für den Februar 2021 zugrunde legt, so ist mit einem vorläufigen 
Minderertrag von 20.399 Euro für Februar 2021 zu rechnen, der sich auf die drei betroffenen 
Produkte wie folgt aufteilt: 
 
1.03.01.07.01 OGS Bursten:  6.818,00 € 
1.03.01.07.02 OGS Hackenberg: 7.316,50 € 
1.03.01.07.03 OGS Wiedenest: 6.264,50 €. 
 
Nach Rücksprache zwischen der Bezirksregierung Köln und dem Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen erlaubt die Bezirksregierung 
Köln der Stadt Bergneustadt den Erlass der OGS-Beiträge für Februar 2021. 
 
Der erlassene Betrag könne in die Isolierung 2021 aufgenommen werden und ist somit für das 
Ergebnis 2021 nicht wirksam. 
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Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X   X   

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
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Aktuelle Flüchtlingssituation in Zahlen 
Stand: 07.04.2021 
 
 

Gesamtanzahl   83 Personen 

  

davon männlich   66 Personen 

davon weiblich   17 Personen 

  

Kinder (unter 18 Jahre) insgesamt   21 Personen 

davon  

schulpflichtig    19 Kinder 

unter 6 Jahre    12 Kinder 

  

  

Unterbringung:  

in städtischen Gebäuden   41 Personen 

in von der Stadt angemietetem Wohnraum     9 Personen 

in privat angemietetem Wohnraum    33 Personen 

  

  

Herkunftsländer:  

insgesamt 13 Länder 

am häufigsten vertreten  Afghanistan, Iran, Türkei, Gui-
nea 

 Nigeria, Irak 

  

Aufenthaltsstatus:  

Aufenthaltsgestattung im laufenden Asylverfah-
ren/Klage 

 43 Personen / 52 % 

Duldung mit Ausreisepflicht   40 Personen / 48 % 

  

Arbeitsverhältnisse ( sozialversicherungspflichtig und 
„Minijob“) 

 28 Personen 

  

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  4 Personen 

 

Ö  10Ö  10



 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 17.03.2021 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Mitteilung Nr. 0075/2021 

FB 2/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 14.04.2021 Kenntnisnahme 

Rat 21.04.2021 Kenntnisnahme 

 

Mitteilung 
 
Haushaltsplan 2021 
hier: Ermächtigungsübertragungen 2020 
 
 

Eine Auflistung der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO ist beigefügt. 
 
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 
in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden 
Positionen im Haushaltsplan 2021. Auf das Haushaltsjahr 2020 wirken sich die 
Ermächtigungsübertragungen entsprechend ergebnisverbessernd aus. 
 
Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen wurden durch die Verwaltung einer kritischen Prüfung 
unterzogen. Sie sind durch entsprechende Auftragsvergaben begründet. 

 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 

  

 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
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Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 10.03.2021 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Mitteilung Nr. 0074/2021 

FB 2/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 14.04.2021 Kenntnisnahme 

Rat 21.04.2021 Kenntnisnahme 

 

Mitteilung 
 
Haushaltsplan 2020  
hier: nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 
 
Eine Auflistung der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ 
Auszahlungen für den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2020 ist beigefügt. 
 
Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ 
Auszahlungen, die nicht erheblich sind, dem Rat zur Kenntnis zu bringen. 
 
In Vertretung: 
 
 
 

Uwe Binner 
Allgemeiner Vertreter 

  

 

 
Mitzeichnungen 

 

      

      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

x      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 

 

Ö  11.2Ö  11.2



Rat am 21.04.2021

Investive Auszahlungen

Investitions-objekt-

nummer Bezeichnung

Produkt-

gruppe

Sach-

konto  Betrag Begründung

5.100002.710 Erwerb von bewegl. AV Verwaltung 01.06 782600 7.287,00 €                   Beschaffung speed Capture Kiosk / Bürgerservice (Mehrkosten zum Self-

Service-Terminal)

5.100004.715 Erwerb von bewegl. AV ADV 01.10 782100 2.155,00 €                   Serverlizenzen für Windows-CALs

5.100006.710 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge 02.5 782600 3.500,00 €                   Ersatzbeschaffung TSF-W der LG Othethal - höheres Ausschreibungsergebnis

5.100040.700 Grundstücksanschlussleitungen 11.03 783120 16.000,00 €                 Mehrkosten Grundstücksanschlussleitungen

5.100074.710 Erwerb bewegliches AV Bücherei 04.06 782600 4.397,00 €                   MakerSpace 3D-Druck, Eigenanteil zum Sofort-

hilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken

5.200123.710 Grundschulverband Bursten 03.01 782600 10.000,00 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Lehrkräfte, Fördersatz 100 %

5.200124.710 GGS Hackenberg 03.01 782600 9.000,00 €                   Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Lehrkräfte, Fördersatz 100 %

5.200125.710 GGS Wiedenest 03.01 782600 8.500,00 €                   Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Lehrkräfte, Fördersatz 100 %

5.200126.710 Hauptschule 03.02 782600 16.000,00 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Lehrkräfte, Fördersatz 100 %

5.200127.710 Realschule 03.03 782600 14.500,00 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Lehrkräfte, Fördersatz 100 %

5.200128.710 Gymnasium 03.04 782600 19.500,00 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Lehrkräfte, Fördersatz 100 %

5.200123.710 Grundschulverband Bursten 03.01 782600 35.365,93 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Schüler/innen, Fördersatz 90 %

5.200124.710 GGS Hackenberg 03.01 782600 15.914,68 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Schüler/innen, Fördersatz 90 %

5.200125.710 GGS Wiedenest 03.01 782600 12.930,46 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Schüler/innen, Fördersatz 90 %

5.200126.710 Hauptschule 03.02 782600 26.858,24 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Schüler/innen, Fördersatz 90 %

P:\Fachbereich 2\Kämmerei\stoffel\Überplanmäßige Bereitstellung\2020\Liste_Mitteilung an Rat 2. Halbjahr 2020.xlsx
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Investive Auszahlungen

Investitions-objekt-

nummer Bezeichnung

Produkt-

gruppe

Sach-

konto  Betrag Begründung

5.200127.710 Realschule 03.03 782600 9.947,49 €                   Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Schüler/innen, Fördersatz 90 %

5.200128.710 Gymnasium 03.04 782600 19.894,98 €                 Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digital-Pakt für 

Schüler/innen, Fördersatz 90 %

5.200127.710 Realschule 03.03 782600 17.000,00 €                 "Gute Schule 2020" Die Mittel konnten nur näherungsweise je Schule 

eingeplant werden. Hier erfolgte lediglich eine Umbuchung von einer anderen 

Schule.

5.200142.700 Kanalsanierung Einzugsgebiet Ohl (MK) 11.03 783120 4.000,00 €                   Mehrkosten Kanalsanierung Ohl

5.200166.700 Ausbau HWRB Leienbach 11.03 783120 20.000,00 €                 Mess- und Steuerungstechnik HWRB Leienbach - zusätzliche Mittel nach 

Ausschreibungsergebnis

5.200178.700 Baukosten Brücke Martin-Luther-Str. 12.01 783120 1.000,00 €                   Demontage Straßenlaterne 

5.200178.705 Planungskosten Brücke Martin-Luther-Str. 12.01 783120 14.700,00 €                 Ergänzung um Ing.-Leistungen zur örtlichen Bauüberwachung

5.200179.700 Baukosten An-/Umbau FW Klein-Wiedenest 02.15 783110 25.000,00 €                 Anbau Feuerwehrgerätehaus Klein-Wiedenest - höheres 

Ausschreibungsergebnis

5.200185.700 Sharingstation Bahnstraße 12.01 783120 38.125,00 €                 Sharingstation Bahnstraße

351.575,78 €             Summe der investiven Auszahlungen:

P:\Fachbereich 2\Kämmerei\stoffel\Überplanmäßige Bereitstellung\2020\Liste_Mitteilung an Rat 2. Halbjahr 2020.xlsx



Rat am 21.04.2021

Aufwendungen

KSt./Produkt Bezeichnung

Sach-

konto  Betrag Begründung

18510/18520/18530 Friedhöfe 523710 4.000,00 €          Mehrausgaben Abfallentsorgung Friedhöfe

1.01.04.01 Personalrat 541200 158,28 €             Mehrbedarf Fortbildung

1.01.13.04 PPP-Projekt Schulen 542700 5.000,00 €          Beratung PPP / Bürgschaft für eine Entnahme vom 

Instandhaltungskonto

1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 529100 3.712,00 €          Überprüfung Kampfmittelräumdienst nach einem Kampfmittelfund - 

hier: Beseitigung Bewuchs

1.02.14.01 Durchführung von Wahlen 542800/543900 10.535,87 €       Mehrkosten bei den Wahlen incl. erhöhtem IT-Aufwand / teilweise 

Corona-bedingt oder durch die Stichwahl

1.03.01.05.02 Budget GGS Wiedenst div. 335,85 €             Mehrbedarf an Unterrichtsmaterialien und Kopierkosten

1.08.01.01 Sportanlagen für den Vereinssport 523100 6.000,00 €          Mehraufwand Reparatur Zaunanlage Sportplatz Pernze

1.11.02.01 Abfallbeseitigung 523710 630,00 €             Hundekotbeutel

1.13.06.01 Friedhofsmanagement 523120 5.000,00 €          Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an der Kastanienallee 

Friedhof

1.15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 529904 1.356,86 €          Breitband / wirtschaftlich-technische Begleitung 

Teilnahmewettbewerb

36.728,86 €      Summe der Aufwendungen:

Mitteilung der nicht erheblichen über- und außerplanmäßig bereitgestellten Aufwendungen/Auszahlungen

Stadt Bergneustadt Zeitraum: 01.07 bis 31.12.2020

P:\Fachbereich 2\Kämmerei\stoffel\Überplanmäßige Bereitstellung\2020\Liste_Mitteilung an Rat 2. Halbjahr 2020.xlsx
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